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Zitat von Kaktusfeige

Also nicht zuerst eine Info, dass ich im Krankenstand bin und dann Tage später die
Terminvorschläge?

Das würde ich persönlich davon abhängig machen, wie lange du noch - falls absehbar - fehlen
wirst.

Wenn du länger fehlst uns Lust hast, dann antworte ihm, dass du in nächster Zeit verhindert
bist und dich meldest, wenn du Termine hast. Dass du krank bist, musst du übrigens nicht
erwähnen, das geht keinen was an.

Sonst antworte ihm sobald du wieder arbeitest und schlage ihm konkrete Termine vor.

Zitat von Kaktusfeige

Wir haben ein internes Mailsystem.

Meine Frage ist, ob man dahingehend auch gar nicht antworten müsste. Die Mail
könnte an sich ja auch Spam sein und ich könnte sie löschen

An welche Adresse hat er sie den geschickt? An deine Schulmail? Dann würde ich
wahrscheinlich antworten und ihn auf das interne System aufmerksam machen.
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